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nes: Das Stendaler Markt- und Zollprivileg Albrechts des

Bären, in: BDLG 96 (1960) S. 50–65.

Heidelore Böcker

STETTIN [C.7.]

(Szczecin)

I. Der Name S., auch Stetin, Stetyn, Stityn,
Ende des 16. und im 17. Jh. Alt-S., kommt ver-
mutl. vom slaw. Wort für Borste, Kardendistel.
In diese Richtung weist zudem der nord. Name
Borstenburg (Burstaborg, Bursteburgh). In der
schriftl. Überlieferung tritt S. als Hauptstadt des
Landes und Mutter der pommerschen Städte in
den Viten Ottos von Bamberg hervor. 1121 muß-
ten sich die Einw. vorübergehend der milit. Ge-
walt des Polenhzg.s Bogislaw III. Schiefmund
unterwerfen und wurden 1124 und 1128 von
Otto von Bamberg missioniert. Wartislaw I. von
Pommern, der erste Greifenhzg., verfügte über
einen Hof in S. Sein polit. Einfluß war jedoch
relativ bescheiden. Die Stadt verblieb im Herr-
schaftsbereich der Greifendynastie bis zu deren
Erlöschen. Schon unter Bogislaw I. war sie hzgl.
Münzstätte, wo der Hzg. Pfennige mit seinem
Namen prägen ließ. Im hzgl. Itinerar gewinnt
ihr Name in den 1240er Jahren rasch an Bedeu-
tung. S. wurde Hauptort der Herrschaft Bar-
nims I., der sich seit 1244 in Urk.n als Hzg. von
S. bezeichnete. 1243 stiftete seine Gemahlin ein
Zisterziensernonnenkl., welches zur Grablege
seiner beiden Frauen wurde. Zwar ließ Barnim
I. 1249 auf Bitten der Bürger die Burg niederrei-
ßen und übereignete ihnen den Burgplatz, den-
noch behielt er wohl einen Hof, den er vermutl.
erweiterte. Die Fürstenmacht blieb jedenfalls in
der Stadt präsent. Dies umso deutl., als der Hzg.
1261/1263 auf dem ehemaligen Burggelände das
Marienstift errichten ließ, welches die Funktion
einer zentralen Grablege- und Memorialkirche
übernahm und diese über zwei Generationen
erfüllte. Barnim III. von Pommern-S. begann
1345 mit dem Bau eines steinernen Hauses, wo-
gegen die Stadt einschritt. Im folgenden Jahr
mußte sie sich jedoch dazu verstehen, dem
Hzg. ein solches nebst Kapelle und Mauer zu
errichten. An der dem Pommernmissionar Otto
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von Bamberg geweihten und von Barnim III.
ausgebauten Kapelle gründete der Hzg. ein
zweites Kollegiatstift. Diese wurde nunmehr
hzgl. Begräbniskirche und Memorialstätte und
blieb dies – seit der zweiten Hälfte des 16. Jh.s
als Schloßkirche – bis zum Aussterben der Dy-
nastie. Nach der Landesteilung von 1295 in die
Hzm.er Pommern-Wolgast und Pommern-S.,
die bis 1464 Bestand hatte, führten zunächst nur
die Hzg.e von S. diesen Namen in ihrem Titel.
Im Rahmen der sich für beide Linien in der Mit-
te des 14. Jh.s gleich herausbildenden Titulatur
wurde S. auch Bestandteil des Titels der Wol-
gaster Hzg.e und später stets an der Spitze gen.
Bogislaw X., der die pommerschen Teilherr-
schaften wieder vereinte, wählte S. als Hauptsitz
seiner Herrschaft. Indem er seinen Herrschafts-
sitz repräsentativ ausbaute, die sich entwickeln-
de Zentralverwaltung zunehmend in S. tätig
wurde und die hzgl. Münzprägung intensiv und
zunehmend ausschließl. in der Stadt betrieben
wurde, prägte sich der Residenzcharakter S.s
entscheidend aus. Die erneute Landesteilung
1532/1541 reduzierte die Residenzfunktion S.s
auf das Hzm. Pommern-S., welches nunmehr
die pommerschen Territorien östl. der Oder
umfaßte. Dennoch erlebte S. als hzgl. Res. in
dieser Zeit seine größte Entfaltung, eine Peri-
ode, die mit dem Erlöschen der Greifendynastie
1637 endete. Auch unter den nachfolgenden
Landesherren blieb die Stadt Verwaltungszen-
trum. – PL, Wojewodschaft Zachodniopomors-
kie.

II. S. liegt etwa 70 km von der Ostsee ent-
fernt am erhöhten Westrand der an dieser Stelle
etwa 8 km breiten Oderniederung, die hier ge-
rade noch den Übergang nach O ermöglicht.
Die wend. Stadt zur Zeit Ottos von Bamberg be-
stand aus der Burgsiedlung und dem Suburbi-
um. Die Zahl der Bewohner hat man auf etwa
5000 geschätzt, eine Zahl, die sich bis zum Aus-
gang des MA vermutl. etwa verdoppelte. Seit der
Mitte des 12. Jh.s kam es südl. des Suburbiums
zur Ansiedlung von Deutschen, die im 13. Jh.
dominierend wurden. 1237 erhielten sie die
Rechtsprechung über sämtliche Bewohner S.s.,
1242 ist ein Schultheiß belegt. 1243 verlieh Hzg.
Barnim I. der Stadt das Magdeburger Stadt-
recht, 130 Hufen und wirtschaftliche Privilegi-
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en, wie Zollvergünstigungen und Fischereirech-
te. Zugleich bestimmte er S. zum Oberhof aller
Städte dieses Rechtes in seinem Herrschaftsbe-
reich. Der Stadtrat ist 1263, das Schöffenkolle-
gium 1290 erstmals bezeugt. Es erfolgte eine
grundlegende räuml. Umgestaltung der Stadt,
die aus mehreren Siedlungskernen zusammen-
wuchs und ummauert wurde. Schon im 13. Jh.
gab es vier Kirchspiele. Franziskaner und Zi-
sterzienserinnen, später Kartäuser und Karme-
liter siedelten sich an. Wirtschaftl. dominierend
war der Handel, v. a. mit vor Schonen gefange-
nem Hering – eine Vitte auf Falsterbo wurde in
der ersten Hälfte des 14. Jh.s erworben – und
Getreide. Die Stadt erwarb Landbesitz und das
Münzrecht. Bestrebungen S.s, das Niederlags-
recht für den Oderhandel durchzusetzen und
den Getreidehandel an sich zu ziehen, brachten
die Stadt in Konflikt mit umliegenden Städten,
im 16. Jh. v. a. mit Frankfurt/Oder. S. war Mit-
glied der Hanse, spielte als solches aber keine
der wirtschaftl. Stellung adäquate Rolle. Dies
lag mit an der Präsenz des Landesherren in der
Stadt, die sich seit dem 13. Jh. tendenziell stei-
gerte. Infolge des S.er Erbfolgestreites ver-
mochte die Stadt ihre Unabhängigkeit vorüber-
gehend auszubauen, wurde aber seit der Regie-
rungszeit Bogislaws X. in dieser wiederum ein-
geschränkt.

III. Der Hof Wartislaws I. lag vermutl. im
Bereich der Burgsiedlung. Von seinem Ausse-
hen ist nichts bekannt. Erst die Reste des in der
Regierungszeit Barnims III. errichteten Stein-
hauses und der Kapelle sowie des Gruftanbaus
ließen sich archäolog. fassen. In der Folgezeit
wurden südl. des Barnimbaus ein weiteres
Wohngebäude und Wirtschaftsgebäude errich-
tet. Bogislaw X. ließ im S des Areals das sog.
»Große Haus« mit zwei Türmen aufführen, von
dem Teile im heutigen Südflügel erhalten sind.
An Baumaßnahmen unter seinem Sohn Barnim
IX. erinnert eine Gedenktafel aus dem Jahre
1538, der an der bisher unbebauten Ostseite des
Schloßareals einen neuen Flügel in Angriff neh-
men ließ. Zudem sorgte er für die Wiederher-
stellung und den Ausbau des nach einem Brand
1530 in Mitleidenschaft gezogenen Großen
Hauses. Als 1551 ein erneuter Brand den Wie-
deraufbau des Süd- und Ostfügels nötig machte
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und dieser längere Zeit in Anspruch nahm,
schuf sich Barnim IX. in den 50er und 60er Jah-
ren ganz in der Nähe mit dem Umbau des Kar-
täuserkl.s Gottesgnade zu einer Schloßanlage
eine zweite Res. mit dem Namen Oderburg, die
er als Alterssitz nutzte, welche aber schon unter
seinen Nachfolgern als Res. keine Bedeutung
mehr besaß. Seine heutige Gestalt erhielt der
S.er Schloßkomplex im wesentl. während einer
tiefgreifenden Um- und Ausbauphase unter
Hzg. Johann Friedrich 1575–77 nach den Plänen
des Baumeisters Wilhelm Zacharias. Bis auf den
gerade erst wiederhergestellten Süd- und Ost-
flügel wurden sämtl. Vorgängerbauten ein-
schließl. der Ottostiftskirche niedergelegt, um
einer Neubebauung im Stil der ital. Renaissance
Platz zu machen. Das Resultat war ein ge-
schlossenes Ensemble um einen viereckigen,
nach W beträchtl. erweiterten Hof. Die neu er-
richtete Schloßkirche mit der hzgl. Grablege
und ihr Turm schlossen den Nordflügel im W
ab, der zudem die Wohnräume des Hzg.s ent-
hielt. Im Ostflügel befanden sich die Räume der
Hzg.in und Zimmer für die Angehörigen des
Hofes, im Westflügel Gästezimmer und Wirt-
schaftsräume, der Südflügel beherbergte Speise-
u. a. repräsentative Räume. Der Schloßhof war
von S zw. dem West- und Südflügel und durch
den Nordflügel zu betreten. Hzg. Philipp II. ließ
1616 westl. des Westflügels, der nun zum Mit-
telflügel wurde, – nicht ganz parallel zu diesem
– einen fünften Schloßflügel für seine umfang-
reichen Sammlungen errichten, der 1619 unter
seinem Bruder Franz fertiggestellt wurde, wo-
von eine Gedenktafel Zeugnis gibt. Zw. den bei-
den Flügeln entstand als zweiter Schloßhof der
Münz- oder Kranichhof, der von N und S durch
Tore zu betreten war. Ein fsl. Lustgarten be-
stand außerhalb der Stadtmauer. Kriegsschä-
den und verschiedene Umbauten v. a. in preuß.
Zeit veränderten den Charakter des Schloßkom-
plexes, dessen Grundstruktur jedoch erhalten
blieb. Der poln. Wiederaufbau der im Zweiten
Weltkrieg stark zerstörten Anlage orientierte
sich am Baubefund der späten Herzogszeit.
Heute ist das Schloß ein kulturelles Zentrum
mit einer Vielzahl von Einrichtungen. Im Ost-
flügel ausgestellt sind u. a. eine Reihe von
Prunksarkophagen der letzten Greifenhzg.e,
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die aus der Schloßkirche geborgen und restau-
riert wurden.

† A. Greifen † B.7. Pommern
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Ralf-Gunnar Werlich

STEUERWALD [C.3.]

I. Sturewolt (1313); Sturwolt (1315); Sturewolde
(1321); Sturewald (1363); Sturwolde (1458); Stur-
wolt (1553); Steuerwolde (1557); Steuerwaldt (1800)
– Der Sinn ist offenbar: Hilfe (Steuer) gegen die
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eigenmächtige Gewalt der Hildesheimer Bürger
– Hochstift Hildesheim – Res. 1311–1802. – D,
Niedersachsen, Reg.bez. Hannover, Kr. Hildes-
heim.

II. Das unter Bf. Heinrich II. (1310–18) er-
baute Schloß zwang dem »Chronicon Hildes-
heimense« zufolge schon 1311 die aufständ. Hil-
desheimer Bürger zum Einlenken und wurde in
der Folgezeit der übl. Aufenthaltsort der Bf.e.
Dieser Wandel von der Zwingburg zur Burg der
Hofhaltung war erst durch die Baumaßnahmen
Bf. Ottos II. (1319–31), der sich häufig in S.
aufhielt, mögl. geworden. Bezeichnenderweise
wurde S. mit einer Ausnahme anfangs des
15. Jh.s auch nicht verpfändet. In der Fehde
nach der strittigen Bischofswahl von 1471 wurde
es von beiden Seiten als Mittelpunkt der Herr-
schaft umkämpft. Auch als die Hildesheimer
Bürger nach 1482 ihren Bf. befehdeten, wurde
die Veste belagert.

Als Bf. Henning von Haus 1480 das Bm. Hil-
desheim resignierte, drückte er dies rückblik-
kend – nach den Worten des Chronisten Hen-
ning Brandis – so aus: Da ich vom Steuerwalde weg-
geritten, also vom Stift Hildesheim abgetreten war [...]
(Brandis 1896). Das entspricht dem, was etwa
1480 und 1486 dezidiert festgestellt wird, wenn
die Burg S. als unsers Stifts Herz und Residenz be-
zeichnet wird.

III. Die im sumpfigen Ufergelände der In-
nerste angelegte Burg war durch zwei von ei-
nem Wall getrennte Ringgräben gesichert.
Ursprgl. bestand die Schloßanlage aus vier um
einen Binnenhof gruppierten Flügel dessen
Herrschaftsmittelpunkt ein starker, im Unter-
geschoß von zwei Meter dicken Mauern gesi-
cherter Turm war. Aus der Gründungszeit
stammt der Pallas, ein drei- bis viergeschossiger
Winkelbau, vorwiegend aus Buntsandstein mit
einem Hauptflügel im W und einem Nebenflü-
gel im O. Über die weitere Baugeschichte der
zur Vierflügelanlage ausgestalteten Veste infor-
miert das »Chronicon Hildesheimense«, wo-
nach der Nachfolger Heinrichs II., Otto II., ne-
ben dem palacium antiquum von Grund auf die
Anlage unter großen Kosten mit solempnibus et
inexpugnabilibus edificiis u. a. mit dem Burgturm
vervollständigen ließ. Der Bau einer Schloßka-
pelle mit dreiseitigem Chorschluß ist durch den


